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31.1.2024 A9-0014/182

Änderungsantrag 182
Marina Mesure, Manon Aubry, Leila Chaibi
im Namen der Fraktion The Left

Bericht A9-0014/2024
Jessica Polfjärd
Mit bestimmten neuen genomischen Techniken gewonnene Pflanzen und die aus ihnen 
gewonnenen Lebens- und Futtermittel
(COM(2023)0411 – C9-0238/2023 – 2023/0226(COD))

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 17

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17) Diese Erklärung sollte vor jeder 
absichtlichen Freisetzung von NGT-
Pflanzen der Kategorie 1 für andere 
Zwecke als das Inverkehrbringen 
eingeholt werden, z. B. für Feldversuche, 
die im Gebiet der Union durchgeführt 
werden sollen, da die Kriterien auf Daten 
beruhen, die vor den Feldversuchen 
verfügbar sind und nicht von diesen 
Feldversuchen abhängen. Wenn im 
Gebiet der Union keine Feldversuche 
durchgeführt werden sollen, sollten die 
Unternehmer diese Erklärung einholen, 
bevor sie das NGT-Erzeugnis der 
Kategorie 1 in Verkehr bringen.

entfällt

Or. fr
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31.1.2024 A9-0014/183

Änderungsantrag 183
Marina Mesure, Manon Aubry, Leila Chaibi
im Namen der Fraktion The Left

Bericht A9-0014/2024
Jessica Polfjärd
Mit bestimmten neuen genomischen Techniken gewonnene Pflanzen und die aus ihnen 
gewonnenen Lebens- und Futtermittel
(COM(2023)0411 – C9-0238/2023 – 2023/0226(COD))

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) Da die Kriterien für die 
Gleichwertigkeit einer NGT-Pflanze mit 
natürlich vorkommenden oder 
herkömmlich gezüchteten Pflanzen nicht 
mit der Art der Tätigkeit 
zusammenhängen, die die absichtliche 
Freisetzung der NGT-Pflanze erfordert, 
sollte eine Erklärung über den Status als 
NGT-Pflanze der Kategorie 1, die vor 
ihrer absichtlichen Freisetzung für einen 
anderen Zweck als das Inverkehrbringen 
im Gebiet der Union abgegeben wird, 
auch für das Inverkehrbringen 
verbundener NGT-Erzeugnisse gelten. Da 
in der Phase der Feldversuche große 
Unsicherheit darüber besteht, ob das 
Produkt auf den Markt gelangt, und da 
wahrscheinlich auch kleinere 
Unternehmen an solchen Freisetzungen 
beteiligt sind, sollte das Verfahren zur 
Überprüfung des Status als NGT-
Pflanzen der Kategorie 1 vor 
Feldversuchen von den zuständigen 
nationalen Behörden durchgeführt 
werden, da dies für die Unternehmen mit 
einem geringeren Verwaltungsaufwand 
verbunden wäre, und eine Entscheidung 
sollte nur auf Unionsebene getroffen 
werden, wenn andere zuständige 
nationale Behörden Stellung zum 
Überprüfungsbericht nehmen. Wird das 

entfällt
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Überprüfungsersuchen vor dem 
Inverkehrbringen von NGT-Erzeugnissen 
gestellt, sollte das Verfahren auf 
Unionsebene durchgeführt werden, um 
die Wirksamkeit des 
Überprüfungsverfahrens und die 
Kohärenz der Erklärungen über den 
Status als NGT-Pflanze der Kategorie 1 
zu gewährleisten.

Or. fr
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31.1.2024 A9-0014/184

Änderungsantrag 184
Marina Mesure, Manon Aubry, Leila Chaibi
im Namen der Fraktion The Left

Bericht A9-0014/2024
Jessica Polfjärd
Mit bestimmten neuen genomischen Techniken gewonnene Pflanzen und die aus ihnen 
gewonnenen Lebens- und Futtermittel
(COM(2023)0411 – C9-0238/2023 – 2023/0226(COD))

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) Die zuständigen Behörden der 
Mitgliedstaaten, die Kommission und die 
Europäische Behörde für 
Lebensmittelsicherheit (im Folgenden die 
„Behörde“) sollten strengen Fristen 
unterliegen, um sicherzustellen, dass die 
Erklärungen über den Status als NGT-
Pflanze der Kategorie 1 innerhalb einer 
angemessenen Frist abgegeben werden.

entfällt

Or. fr
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31.1.2024 A9-0014/185

Änderungsantrag 185
Marina Mesure, Manon Aubry, Leila Chaibi
im Namen der Fraktion The Left

Bericht A9-0014/2024
Jessica Polfjärd
Mit bestimmten neuen genomischen Techniken gewonnene Pflanzen und die aus ihnen 
gewonnenen Lebens- und Futtermittel
(COM(2023)0411 – C9-0238/2023 – 2023/0226(COD))

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20) Die Überprüfung des Status als 
NGT-Pflanze der Kategorie 1 ist 
technischer Natur und beinhaltet keine 
Risikobewertung oder 
Risikomanagementerwägungen, und die 
Entscheidung über den Status hat 
lediglich deklaratorischen Charakter. 
Wenn das Verfahren auf Unionsebene 
durchgeführt wird, sollten solche 
Durchführungsbeschlüsse daher im 
Rahmen des Beratungsverfahrens 
erlassen werden, untermauert durch 
wissenschaftliche und technische Hilfe 
vonseiten der Behörde.

entfällt

Or. fr
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31.1.2024 A9-0014/186

Änderungsantrag 186
Marina Mesure, Manon Aubry, Leila Chaibi
im Namen der Fraktion The Left

Bericht A9-0014/2024
Jessica Polfjärd
Mit bestimmten neuen genomischen Techniken gewonnene Pflanzen und die aus ihnen 
gewonnenen Lebens- und Futtermittel
(COM(2023)0411 – C9-0238/2023 – 2023/0226(COD))

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Entscheidungen, mit denen der 
Status als NGT-Pflanze der Kategorie 1 
erklärt wird, sollten der betreffenden 
NGT-Pflanze eine Kennnummer 
zuweisen, um Transparenz und 
Rückverfolgbarkeit solcher Pflanzen zu 
gewährleisten, wenn sie in die Datenbank 
aufgenommen werden, und für die 
Zwecke der Kennzeichnung von aus 
ihnen gewonnenem 
Pflanzenvermehrungsmaterial.

entfällt

Or. fr
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31.1.2024 A9-0014/187

Änderungsantrag 187
Marina Mesure, Manon Aubry, Leila Chaibi
im Namen der Fraktion The Left

Bericht A9-0014/2024
Jessica Polfjärd
Mit bestimmten neuen genomischen Techniken gewonnene Pflanzen und die aus ihnen 
gewonnenen Lebens- und Futtermittel
(COM(2023)0411 – C9-0238/2023 – 2023/0226(COD))

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 22

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22) NGT-Pflanzen der Kategorie 1 
sollten weiterhin einem Rechtsrahmen 
unterliegen, der für herkömmlich 
gezüchtete Pflanzen gilt. Wie es bei 
herkömmlichen Pflanzen und 
Erzeugnissen der Fall ist, unterliegen 
diese NGT-Pflanzen und daraus 
hergestellte Erzeugnisse den geltenden 
sektoralen Rechtsvorschriften für Saatgut 
und anderes 
Pflanzenvermehrungsmaterial, Lebens- 
und Futtermittel und andere Erzeugnisse, 
sowie horizontalen Rahmen wie den 
Naturschutzvorschriften und der 
Umwelthaftung. In dieser Hinsicht gelten 
Lebensmittel aus NGT-Pflanzen der 
Kategorie 1, die eine erheblich veränderte 
Zusammensetzung oder Struktur 
aufweisen, die sich auf den Nährwert, den 
Stoffwechsel oder den Gehalt an 
unerwünschten Stoffen des Lebensmittels 
auswirkt, als neuartige Lebensmittel und 
fallen somit in den Anwendungsbereich 
der Verordnung (EU) 2015/2283 des 
Europäischen Parlaments und des Rates46 
und werden in diesem Zusammenhang 
einer Risikobewertung unterzogen.

entfällt

_________________
46 Verordnung (EU) 2015/2283 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
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vom 25. November 2015 über neuartige 
Lebensmittel, zur Änderung der 
Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 258/97 des Europäischen Parlaments 
und des Rates und der Verordnung (EG) 
Nr. 1852/2001 der Kommission, ABl. 
L 327 vom 11.12.2015, S. 1.

Or. fr
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31.1.2024 A9-0014/188

Änderungsantrag 188
Marina Mesure, Manon Aubry, Leila Chaibi
im Namen der Fraktion The Left

Bericht A9-0014/2024
Jessica Polfjärd
Mit bestimmten neuen genomischen Techniken gewonnene Pflanzen und die aus ihnen 
gewonnenen Lebens- und Futtermittel
(COM(2023)0411 – C9-0238/2023 – 2023/0226(COD))

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 23

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(23) Die Verordnung (EU) 2018/848 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
über die ökologische/biologische 
Produktion und die Kennzeichnung von 
ökologischen/biologischen Erzeugnissen 
sowie zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 834/2007 des Rates47 verbietet die 
Verwendung von GVO und Erzeugnissen 
aus und mit GVO in der 
ökologischen/biologischen Produktion. 
Darin werden GVO für die Zwecke dieser 
Verordnung unter Bezugnahme auf die 
Richtlinie 2001/18/EG definiert, wobei 
GVO, die durch die in Anhang I B der 
Richtlinie 2001/18/EG aufgeführten 
Verfahren der genetischen Veränderung 
gewonnen wurden, von dem Verbot 
ausgenommen sind. Infolgedessen werden 
NGT-Pflanzen der Kategorie 2 in der 
ökologischen/biologischen Produktion 
verboten. Es ist jedoch notwendig, den 
Status von NGT-Pflanzen der Kategorie 1 
für die Zwecke der 
ökologischen/biologischen Produktion zu 
klären. Der Einsatz neuer genomischer 
Techniken ist derzeit nicht mit dem 
Konzept der ökologischen/biologischen 
Produktion in der 
Verordnung (EG) 2018/848 und der 
Wahrnehmung ökologischer/biologischer 
Erzeugnisse durch die Verbraucher 

(23) Die Verordnung (EU) 2018/848 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
über die ökologische/biologische 
Produktion und die Kennzeichnung von 
ökologischen/biologischen Erzeugnissen 
sowie zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 834/2007 des Rates47 verbietet die 
Verwendung von GVO und Erzeugnissen 
aus und mit GVO in der 
ökologischen/biologischen Produktion.
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vereinbar. Die Verwendung von NGT-
Pflanzen der Kategorie 1 sollte daher 
auch in der ökologischen/biologischen 
Produktion verboten werden.
_________________ _________________
47 Verordnung (EU) 2018/848 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 30. Mai 2018 über die 
ökologische/biologische Produktion und 
die Kennzeichnung von 
ökologischen/biologischen Erzeugnissen 
sowie zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 834/2007 des Rates (ABl. L 150 vom 
14.6.2018, S. 1).

47 Verordnung (EU) 2018/848 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 30. Mai 2018 über die 
ökologische/biologische Produktion und 
die Kennzeichnung von 
ökologischen/biologischen Erzeugnissen 
sowie zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 834/2007 des Rates (ABl. L 150 vom 
14.6.2018, S. 1).

Or. fr
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31.1.2024 A9-0014/189

Änderungsantrag 189
Marina Mesure, Manon Aubry, Leila Chaibi
im Namen der Fraktion The Left

Bericht A9-0014/2024
Jessica Polfjärd
Mit bestimmten neuen genomischen Techniken gewonnene Pflanzen und die aus ihnen 
gewonnenen Lebens- und Futtermittel
(COM(2023)0411 – C9-0238/2023 – 2023/0226(COD))

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 24

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(24) Es sollten Vorkehrungen getroffen 
werden, um für Transparenz bei der 
Verwendung von NGT-Pflanzensorten der 
Kategorie 1 zu sorgen, um sicherzustellen, 
dass Produktionsketten, die von NGT frei 
bleiben wollen, dies tun können, und so 
das Vertrauen der Verbraucher zu 
wahren. NGT-Pflanzen, die eine 
Erklärung über den Status als NGT-
Pflanze der Kategorie 1 erhalten haben, 
sollten in einer öffentlich zugänglichen 
Datenbank aufgeführt werden. Um die 
Rückverfolgbarkeit, Transparenz und 
Wahlmöglichkeiten der Unternehmer 
während der Forschung und 
Pflanzenzüchtung beim Verkauf von 
Saatgut an Landwirte oder bei der 
anderweitigen Bereitstellung von 
Pflanzenvermehrungsmaterial an Dritte 
zu gewährleisten, sollte 
Pflanzenvermehrungsmaterial von NGT-
Pflanzen der Kategorie 1 als NGT der 
Kategorie 1 gekennzeichnet werden.

entfällt

Or. fr
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31.1.2024 A9-0014/190

Änderungsantrag 190
Marina Mesure, Manon Aubry, Leila Chaibi
im Namen der Fraktion The Left

Bericht A9-0014/2024
Jessica Polfjärd
Mit bestimmten neuen genomischen Techniken gewonnene Pflanzen und die aus ihnen 
gewonnenen Lebens- und Futtermittel
(COM(2023)0411 – C9-0238/2023 – 2023/0226(COD))

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 25

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(25) NGT-Pflanzen der Kategorie 2 
sollten weiterhin den Anforderungen der 
GVO-Rechtsvorschriften der Union 
unterliegen, da ihre Risiken auf der 
Grundlage des derzeitigen 
wissenschaftlichen und technischen 
Kenntnisstands bewertet werden müssen. 
Es sollten besondere Vorschriften 
festgelegt werden, um die Verfahren und 
bestimmte andere Vorschriften der 
Richtlinie 2001/18/EG und der 
Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 an die 
Besonderheiten von NGT-Pflanzen der 
Kategorie 2 und die unterschiedlichen 
Risiken, die von diesen Pflanzen 
ausgehen können, anzupassen.

entfällt

Or. fr
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31.1.2024 A9-0014/191

Änderungsantrag 191
Marina Mesure, Manon Aubry, Leila Chaibi
im Namen der Fraktion The Left

Bericht A9-0014/2024
Jessica Polfjärd
Mit bestimmten neuen genomischen Techniken gewonnene Pflanzen und die aus ihnen 
gewonnenen Lebens- und Futtermittel
(COM(2023)0411 – C9-0238/2023 – 2023/0226(COD))

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 26

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(26) NGT-Pflanzen und -Erzeugnisse 
der Kategorie 2 sollten weiterhin einer 
Zustimmung oder Zulassung gemäß der 
Richtlinie 2001/18/EG oder der 
Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 
bedürfen, damit sie in die Umwelt 
freigesetzt oder in Verkehr gebracht 
werden können. Angesichts der großen 
Vielfalt dieser NGT-Pflanzen wird der 
Umfang der für die Risikobewertung 
erforderlichen Informationen jedoch von 
Fall zu Fall variieren. Die Behörde 
empfahl in ihren wissenschaftlichen 
Gutachten zu durch Cisgenese und 
Intragenese entwickelten Pflanzen48 und 
zu durch gezielte Mutagenese 
entwickelten Pflanzen49 Flexibilität bei 
den Datenanforderungen für die 
Risikobewertung für diese Pflanzen. Auf 
der Grundlage der „Kriterien für die 
Risikobewertung von Pflanzen, die durch 
gezielte Mutagenese, Cisgenese und 
Intragenese erzeugt werden“50 der 
Behörde sollten Überlegungen zur 
bisherigen sicheren Verwendung, zur 
Vertrautheit mit der Umwelt sowie zur 
Funktion und Struktur der 
veränderten/eingeführten Sequenz(en) bei 
der Bestimmung der Art und Menge der 
Daten, die für die Risikobewertung dieser 
NGT-Pflanzen erforderlich sind, hilfreich 

entfällt
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sein. Es ist daher notwendig, allgemeine 
Grundsätze und Kriterien für die 
Risikobewertung dieser Pflanzen 
festzulegen und gleichzeitig Flexibilität 
und die Möglichkeit vorzusehen, die 
Risikobewertungsmethoden an den 
wissenschaftlichen und technischen 
Fortschritt anzupassen.
_________________
48 GVO-Gremium der EFSA (EFSA-
Gremium für genetisch veränderte 
Organismen), Mullins E., Bresson J.-L., 
Dalmay T., Dewhurst I.C., Epstein M.M., 
Firbank L.G., Guerche P., Hejatko J., 
Moreno F.J., Naegeli H., Nogué F., 
Sánchez Serrano J.J., Savoini G., 
Veromann E., Veronesi F., Casacuberta, 
J., Fernandez Dumont A., Gennaro A., 
Lenzi P., Lewandowska A., Munoz 
Guajardo I.P., Papadopoulou N. und 
Rostoks N., 2022, Updated scientific 
opinion on plants developed through 
cisgenesis and intragenesis, EFSA 
Journal 2022;20(10):7621, 33 Seiten, 
https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.7621.
49 GVO-Gremium der EFSA (EFSA-
Gremium für genetisch veränderte 
Organismen), Naegeli H., Bresson J.-L., 
Dalmay T., Dewhurst I.C., Epstein M.M., 
Firbank L.G., Guerche P., Hejatko J., 
Moreno F.J., Mullins E., Nogué F., 
Sánchez Serrano J.J., Savoini G., 
Veromann E., Veronesi F., Casacuberta 
J., Gennaro A., Paraskevopoulos K., 
Raffaello T. und Rostoks N., 2020, 
Applicability of the EFSA Opinion on 
site-directed nucleases type 3 for the 
safety assessment of plants developed 
using site-directed nucleases type 1 and 2 
and oligonucleotide-directed mutagenesis, 
EFSA Journal 2020;18(11):6299, 14 
Seiten, https://doi. 
org/10.2903/j.efsa.2020.6299.
50 GVO-Gremium der EFSA (EFSA-
Gremium für genetisch veränderte 
Organismen), Mullins E., Bresson J.-L., 
Dalmay T., Dewhurst I.C., Epstein M.M., 
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Firbank L.G., Guerche P., Hejatko J., 
Moreno F.J., Naegeli H., Nogué F., 
Rostoks N., Sánchez Serrano J.J., Savoini 
G., Veromann E., Veronesi F., Fernandez 
A., Gennaro A., Papadopoulou N., 
Raffaello T. und Schoonjans R., 2022, 
Statement on criteria for risk assessment 
of plants produced by targeted 
mutagenesis, cisgenesis and intragenesis, 
EFSA Journal 2022;20(10):7618, 12 
Seiten, 
https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.7618.

Or. fr


